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Dornbirner

Gemeindeblart.

Erscheint jeden Sonntag. — Preis: ganzjährig K 2•— (mit Postversendung K 3•20), einzelne Nummern 10 h — Einschaltungen
kosten 10 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags kostenfrei ins Gemeindeamt zu bringen.

Nr. 18. Sonntag, 4. Mai 1902. 33. Jahrg.

Kleinbahn Bornbirn=Lustenau.Kundmachungen.
Das um 15. d. Mts. ausgegebene Reichsgesetzblatt Zl. 72

enthält die Kundmachung des Eisenbahn=Ministeriums vom
24. März d. Is. betreffend die Konzessionierung einer mitLaut dem Jagdgesetze vom 26. Juli 1892 für das Land
elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn vonVorarlberg fließt der Pachtschilling für die Gemeindejagd in die
Dornbirn nach Lustenau.Gemeindekasse. Mit Bezugnahme auf diesen Stand der Sache werden dieDie Entrichtung des Pachtschillings für das Jahr 1902
Herrn Aktionäre, die mit ihrer Einzahlung noch ganz oderim Belaufe von K 2000·— an die Gemeindelasse ist erfolgt.
teilweise im Rückstande sind, dringend ersucht, diese EinzahlungenIn Gemäßheit des § 22 des Jagdgesetzes werden die Be¬
nunmehr zum Abschlusse zu bringen.sitzer von Gründen, die in das Gemeindejagdgediet einbezogen

wurden, aufgefordert, den Anspruch des auf ihren bezüglichen Dornbirn=Lustenau, 27. April 1902.
Grundsitz entfallenden Anteils am Jagdpachtschilling Das Konsortium
binnen 14 Tagen, also bis 19. d. Mts., im Gemeindeamte der elektr. Kleinbahn Dornbirn=Lustenau.
Zimmer Nr. 2 anzumelden.

Die Versäumnis dieser Frist hat den Verfall des An¬
Gemeindekassier.spruches zu Gunsten der Gemeindekasse zur Folge.

Die Gemeinde benötigt einen Hilfs=Beamten für die Ge¬Die Auszahlung der liquid befundenen Ansprüche wird
meindekasse. Die Anstellung würde zunächst provisorisch er¬seinerzeit bekannt gegeben werden.
folgen.Nach der vorliegenden Berechnung trifft es vom heurigen

Persönlichkeiten, welche die Eignung zu diesem GeschäftePachtschilling auf das Hektar 24 h oder auf das Joch 13 h.
besitzen, werden eingeladen sich für diesen Posten schriftlich unter

Dornbirn, am 4. Mai 1902. 2=1
Nachweis ihrer Befähigung und mit Namhaftmachung ihrer Ge¬Der Stadtrat.
haltsansprüche zu melden.Bezügliche Eingaben können bis 11. Mai im Gemeinde¬Spitzäune. amte, Zimmer 9, eingereicht werden.Es ist unstatthaft an öffentlichen Verkehrswegen Einzäu¬

Dornbirn, am 27. April 1902.nungen mit Spitzendraht anzubringen, welche geeignet sind die
Passanten körperlich und an ihrer Bekleidung zu schädigen. Der Bürgermeister.

Der Stadtrat, welcher nach dem Gesetze für die Sicher¬
heit und Leichtigkeit des Verkehres verantwortlich ist, erläßt die Auf dem ganzen Friedhofe muß der Zugang vom Paralell¬

Aufforderung, solche Einzäunungen entweder zu beseitigen oder wege zu den Bögen offen bleiben; es ist daher unstatthaft, die

unschädlich zu machen. Vorplätze durch Einfriedung vollkommen für sich abzuschließen.
Wo dies unterlassen wird, wird die Gemeindevorstehung Ferner wird im Hinblicke auf § 11,3 der Friedhof¬

die Beseitigung durch ihre Organe vornehmen lassen. Ordnung angeordnet, daß in jedem Bogen der Boden in der
bereits eingelebten Weise mit Steinplättchen belegt werde undDornbirn, am 4. Mai 1902.
zwar, wo es noch nicht geschehen ist, innerhalb vier Wochen.Der Stadtrat.
Auch nach einer Beerdigung unter einem Bogen muß der Boden

bis mindestens vier Wochen wieder vorschriftsmäßig in OrdnungGrabenarbeit.
gebracht werden.Von Seite der Gemeinden Dornbirn und Hohenems wird

Dornbirn, 1. Mai 1902.hiemit der Aushub des Hohenemser Landgrabens vom Wallen¬ Das Friedhof=Komite.mahd bis zur Dornbirn=Lustenauer Grenze im öffentlichen Ab¬

steigerungswege in 4 Abteilungen an den Mindestfordernden
Sparkasse.vergeben. Die Versteigerung findet Montag den 5. d. M.

im Gasthause „zur Rose“ in Hatlerdorf statt und beginnt Wir machen alle jene, welche Zinszahlung an unsere
abends 8 Uhr um welche Zeit die diesbezüglichen Ueber¬ Sparkasse zu leisten haben, darauf aufmerksam, daß ihnen in
nahmsbedingungen dort bekannt gegeben werden. Der Graben der Sparkassenkanzlei gegen Erlag von 20 Hellern Zinsbüchel

ist ausgesteckt und es werden Uebernahmslustige eingeladen, die zur Eintragung der geleisteten Zinszahlungen zur Verfügung
Aussteckung vor der Versteigerung zu besichtigen. tehen.

Dornbirn, Hohenems, 1. Mai 1902. Dornbirn am 21. April 1902
Die Gemeindevorstehung. Die Sparkassendirektion.


